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Wa ndel darlehensvertrag

zwischen

Pyrum lnnovations AG,
Dieselstraße g, 66769 Dillingen/Saar, Deutschland

- nachfolgend PvRUM AG', genannt -
und

Pyrum lnnovations lnternational S.A.,
geschäftsansässig wäistrooss 1d, L-5445 schengen, Luxemburg

- ngchfolgend Pvnuu SA' genannt -
PYRUM AG und PYRUM sA einzeln auch ,,DARLEHENSNEHMERTN,, oder gemeinsam ,,DAR.

LEHENSNEHMgntNNeTo genannt

sowie

BASF Antwerpen NV,
Haven 725, Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgien

- nachfolgend ,,DARLEHENsoEBERIII" genannt -
- DARLEHENSNEHMERIN und DRnIEHENSGEBER|N. nachfolgend einzeln 

"pARTEt, 
und ge-

meinsam ,,PARTEIEN" genannt -
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Wandel darlehen svertrag

Wandlungsrecht und .pflichten

Die DnRUenENSGEBERTN ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, im Falleiner Kün-
digung aus wichtigem Grund die wandlung des noch nicht getilgten Darlehens-
betrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen gegen Ausgabe neuer Aktien der Dnn-
LEHENSNEHMERINNEN ZU VETIANgEN (,WEruOTUNGSRECHT"). DAS WRNOTUNO+

REcHT kann nur ftir den gesamten, jeweils noch nicht getilgten Betrag (ein-
schließlich ausstehenderZinsen) ausgeübt werden (,,wANoruNGsBETRAG,,) und
ist innerhalb von 14 Kalendertagen ab dem Kündigungsdatum (Tag der Absen-
dung der Kündigung) schriftlich zu erktären (die übermitflung per E_Mail oder
Fax genügt). Ats stichtag fitr die Berechnung des wnruoluNcsBETRAGEs gilt das
Datum des Kttndigungsschreibens.

Üot oie DARLEHENsGEBERTN das wnruoluNesREcHT aus, sind die Danleuerus-
NEHMER|NNET.] und ihre Aktionäre jeweils verpflichtet, den wRruoluNGsBETRAc
entsprechend den nachstehenden Bestimmungen in Aktien der jeweiligen DRn-
LEHENSNEHMERIN zu wandeln.

Die Anzahl der neuen Aktien, die bei der wandlung des DnnlEHENs gemäß
dieser ziffer s an die DARLEHENSGEBERTN ausgegeben und von diesergezeich-
net werden, bestimmt sich nach der nachstehenden ziffer 6.

FrJr den Fall, dass die wandlung - aus nicht von der DRRIeHENscEBERTN zu
vertretenden Grilnden - nicht binnen 3 Monaten nach Kündigungsdatum voll-
zogen ist, ist die DARLEHENSGEBERTN berechtigt, statt der wandlung die Rück-
zahlung des wRlrotuNGsBETRAGs zuztrglich vezugszinsen in Höhe von 100/o
p.a. und Kosten (insbesondere Rechtsverforgungskosten) zu verlangen.

Das wandelungsrecht kann im Hinblick auf die DRnEHSI{sNEHMERTNNEN nur
einheitlich ausgeübt werden.

Anzahl neuer Aktien und Wandlungsprozess

Ftrr die Berechnung des Erwerbspreises pro Aktie (im Nennbetrag von
EUR 1,00) zum Zeitpunkt der wandlung wird ein unternehmenswert der pyRUM

AG von EUR Bs,0 Mio., und der pvnuna sA von EUR s Mio. festgeregt, Die
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Wandeldarlehensvertrag

Anzahl der Aktieh, die die DARLEHENsGEBERTN im Falle der wandlung zu itber-
nehmen berechtigt und verpflichtet ist (,,Neue AKIEN'), bestimmt sich nach fol-
gender Formel:

4 = (GK. Z) t(1 -Zt

wobei Folgendes gilt:

A Anzahl Neuen AKnEN im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 (gerundet
auf die nächste ganze zahl), die infolge der Kapitalerhöhung an die DAR-

LEHENSGEBER|T.I ausgereicht und von dieser gezeichnet werden,

Grundkapital vor Kapitalerhöhung

W/U

WeNoruNeseETRAc gemäß Ziffer S.1

Unternehmenswert

Bei$pielsrechnunq:

GK- EUR2.572,295,00

lfi/ = EUR 3,0 Mio.

/ = EUR 3,0 Mio. / EUR 85.0 Mio. = 3 / 85

A = (2.572.235' 3/85) / fl - g/95) = - 94.096

d.h. es werden inlolge der wandlung g4,0g6 neue Aktien an die Darlehensgebein
ausgegeben gegen Wandlung des Wandlungsbetrags ron Euä-e,-o-Mio

lm Hinblick auf die Wandlung verpflichten sich hiermit die pnnrereN einschließ-
lich der Gesellschafter der DTnIeHENsNEHMERTNNEN, alle Erklärungen abzuge_
ben und alle notwendigen und zweckmäßigen Maßnahmen zu ergreifen, um
das DRnrcnElt in übereinstimmung mit den Bestimmungen in diesem Vertrag
zu wandeln und einen unvezriglichen und ordnungsgemäßen wandlungspro-
zess zu gewährleisten. Dies umfasst insbesondere die Einberufung der und Be-
schlussfassung durch die Hauptversammlung der DRRIeHENsNEHMERTNNEN

über die wandlung und Anderung der satzung, den Bezugsrechtsausschruss
der tibrigen Gesellschafter und die Zeichnung der NEUEN AKTTEN ausschließlich
duTch die DARLEHENSGEBERIN.
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Antwerpen, 08/09/2020

Bernd
Member Management Board

Wandaldarlehensverlra g

NV
Jan Rerneysen
President of the Management Board
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